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REPUBLIK öSTERREICH 
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FüR GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ 
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Stubcnrins 1 
TeI.phon 57 56 SS 

B e a n t w 0 r tun g 

der Anfrage der Abgeordneten Dr.WIESINGER 
und Genossen an die Frau Bundesminister 
für Gesundheit und Umviel tschutz betraf·· 
fend Gutachten des Verfassungsdienstes 
zur Atommüllagerung (Nr.1646/J-NR/1978) 

/(62'1 JAB 

1978 .. 03 .. 3 1 
zu -16Lf~IJ 

In der gegenständlichen Anf~age werden an mich 
folgende Fragen gerichtet: 

"1. WIe lautet das oben zitierte Gutachten 
des Verfassungsdienstes wörtlich ? 

2 e Von wem "mrde dieses Gutachten \"iann in 
Auftrag gegeben ?" 

In Beantwortung dieser Anfrage muß ich vorerst 
folgendes feststellen: 

Die in der Einleitung Ihrer Frage aufgestellte 
Behauptung, ich hätte in der Fragestu.nde des National­
rates vom 1.2.1978 wörtlich erklärt: "Das bat der Ver­
fassungsdienst ja in einer genauen schriftlichen. Verfolgung 
niedergelegt", stimmt mit dem Inhalt des stenographischen 
Protokolls Uber diese Sitzung nicht überein. 

Der entsprechende Satz in dem unbeeinsprucht geblie­
benen Wortprotokoll lautet vielmehr wie folgt: 

"Das hat auch der Verfassungsdi.enst in einer 
gena,uen Untersuchung festgestell t." (Siehe. Sten. Prot. 
über die 830 Sitzung des Nationalrates XIV. GE vom 

1.2.1978 S. 7970). 
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In der Sache selbst möchte ich feststellen, daß vom 
Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes ein formelles 
Rechtsgutachten nicht ersmllt worden ist, weil die hier 
in Betracht kommenden Zuständigkeitsfragen nicht ver·· 
fassungsrechtlicher Natur sind, sondern sich aus der 
Auslegung eines einfachen Bundesgesetzes und einer Ver­
ordnung ergeben. 

Jedoch hat der Herr Bundeskanzler eine eingehende 
Stellungnahme des Verfassungsdienstes eingeholt und diese 
dem Herrn Landeshauptmann von Niederösterreich in einem 
Schreiben vom 13.701977 mitgeteilt. 

Der Bundesminister: 

I 
/ 
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